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héufig vor, dass diese durch Versprechungen von Seite ihres
Verfithrers sie zu heiraten, oder ihr und dem Kind eine ent-
sprechende Alimentation zu zahlen, irre gefiihrt und dadurch
verleitet wird, die Anhebung der Klage zu verschieben, bis
die kurze Frist abgelaufen ist.

Eine Frist von bloss 3 Monaten ist fir die Geltend-
machung der Rechte des Kindes offenbar viel zu kurz, ins-
besonders dann, wenn die Mutter ihrer Pflicht fiir das Kind
zu klagen nicht nachkommt und infolgedessen ein Einschreiten
der Gemeindebehorden erforderlich wird.

Wohl hat der Entwurf zu einem eidgendssischen Zivil-
gesetz in verdankenswertester Weise die Alimentationspflicht
zugunsten des Kindes ausgedehnt; aber es ist eine stehende
Klage, dass die unehelichen Viter, selbst bei der jetzt
beschrinkten Verpflichtung, sich meistens dersel-
ben zu entschlagen wissen, und dadurch die Verfithrten
und die armen Kinder in eine verhéngnisvolle liage bringen.

Die 6konomische Not, fiir sich und das Kind den
ndtigen Unterhalt bestreiten zu konnen, setzt diese
Frauen den grissten Versuchungen aus. Wie leicht
fallen sie, um das Kostgeld fiir das Kind zu erlangen,
der Prostitution, der Kuppelei und dem Mé#dchenhandel zur
Beute, wenn nicht die Verzweiflung sie zum Verbrechen der
Abtreibung oder des Kindsmordes fithrt. Nach statistischen
Angaben schliessen sich in der Schweiz beinahe wochent-
lich (ca. 50 Falle im Jahr) die Gefdngnistiiren hinter einer
Kindsmorderin.

Nicht nur durch die bleibende Entehrung biisst die unehe-
liche Mutter ihre Schuld, sondern sehr oft verliert sie durch
die Mutterschaft die Gesundheit, da sie, anstatt ihren Zustand
etwas berticksichtigen zu konnen, immer und vor allem darauf
bedacht ist, ihn zu verheimlichen, womdoglich auch die Nieder-
kunft, was die schwersten Uebel nach sich ziehen kann. —
Bei unzuchtloem Lebenswandel der unehelichen Mutter wird
die Vaterschaftsklage ja ohnedies abgewiesen.

Durch unsere Versorgungshiuser haben wir eine reiche
Erfahrung gewonnen. Folgende statistische Notiz, die auch
fiir die andern Anstalten massgebend ist, mag nicht ohne
Interesse sein. In dem, durch den Ziircherischen Frauenbund
zur Hebung der Sittlichkeit gegriindeten Versorgungshaus
fiir erst gebérende uneheliche Miitter und dem damit ver-
bundenen Kinderheim wurden von 415 Geborenen nur 13

‘legitimiert durch die Heirat der Mutter. Zur Ali-
mentationspflicht konnten nur 14 Viter angehaltén
werden.

Die Zahl der unehelichen Grebulten ist bei uns, trotz
unserer geordneten Verhiltnisse und der grossen, fast allzu
grossen Leichtigkeit der Eheschliessung, eine betrichtliche:
4000—4300 uneheliche Geburten zéhlt die Schweiz jahrlich.

Soll denn der mitschuldige, meist hauptschuldige Vater,
sich nicht nur der Strafe, sondern auch der Alimentations-
pflicht gegentiber Mutter und Kind so leicht entziehen konnen ?
Sollen fremde Leute seine Kinder erhalten miissen? Solchem
kinnte durch den Zusatz zu den Art. 334/35 wohl Gesteuert
werden.

Wenn die Neuerung, die Vaterschaftsklage bis ein Jahr
nach der Geburt des Kindes auszudehnen, denjenigen Kan-
tonen, die bis jetzt die Vaterschaftsklage nicht haben, schwer
fallen sollte, so wiirde doch, wie wir bestimmt wissen, ein
Grossteil der Beviolkerung dieselbe freudig als einen Akt
der Gerechtigkeit begriissen. — Noch sei erwihnt, dass das
deutsche Zivilgesetz keine besondere Verjihrungsbestimmung
fiir die Vaterschaftsklage enthiilt.

Hochgeehrte Herren! Wir hegen die Hoffnung, dass
die hohe Kommission das Recht des unehélichen Kindes an
seinen Vater und dessen Verantwortlichkeit in unserem Sinne
betonen werde. Wir empfehlen dringendst unser Gesuch Ihrer
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wohlwollenden Priifung und versichern Sie unseres wiirmsten
Dankes.

Genehmigen Sie den Ausdruck unserer vorziiglichsten
Hochachtung und Ergebenheit!

Basel, im Januar 1905.

Fiir den Vorstand des deutsch-schweizerischen Verhandes zur Hehung der Smhchkelt

Die Priisidentin: Die Aktuarin:
Frau Pfarver Zellweger. TFrau Kiihne-Brenner.

Liircherisches Ruhetagsgesetz.

Auf Montag den 13. Februar hatte die Sektion Ziirich
des Schweizer. Gemeinniitzigen Frauenvereins Vertreterinnen
ziircherischer Frauenvereine, sowie ein weiteres Publikum zu
einer Besprechung des Entwurfes fiir ein ziircherisches Ruhe-
tagsgesetz eingeladen. Die Frauen Ziirichs, fiir die doch das
vorliegende Gesetz von grosster Wichtigkeit ist, da es ja
Reformen in Aussicht nimmt, die tief in das héusliche und
Familienleben eindringen, hatten sich nicht sehr zahlreich
eingefunden. Moglich, dass die Kinladungen fiir viele etwas
zu spit verschickt und die Inserate iibersehen wurden, mog-
lich auch, dass die Nachmittagsstunde wielen, die sich fiir
die Sache interessiert hétten, nicht passte. Xin bedauerliches
Zeichen ist es immerhin, dass nicht mehr Frauen der Auf-
forderung, die fiir sie hauptsichlich in Betracht kommenden
Bestimmungén des Gesetzes zu besprechen und dazu Stellung
zu nehmen, nachkamen. Lahmend mag das Gefiihl wirken:
wir haben ja doch nichts dazu zu sagen. Aber eins ist sicher:
zuerst miissen die Frauen zeigen, dass sie sich fiir solche
Sachen interessieren und sie mit Verstdndnis verfolgen, und
dann erst konnen sie erwarten, dass ihmen auch das Mit-
bestimmungsrecht eingerdumt werde. Viele Frauen sind sich
wohl auch nicht klar iiber die Tragweite solcher Gesetzes-
bestimmungen und geben sich keine Rechenschaft dariiber,
was iibrigens auch bei Ménnern oft genug vorkommt, man
horte sonst nicht so viele Klagen {iiber unpraktische, un-
durchfithrbare Gesetze sogar von denen, die sie selbst haben
machen helfen.

Es kamen zwei Bestimmungen des Gesetzesentwurfes zur
Sprache: der Sonntagsladenschluss und die Sonntagsruhe der
Diensthoten (eigentlich geht der Entwurf weiter und will
auch die Freitage der Hausdienstboten in der Woche regeln,
was kaum mehr Sonntagsruhe genannt werden kann und
strikte genommen gar nicht in ein Gesetz iiber die Offent-
lichen Ruhetage hineingehort). Die Referentin beleuchtete
die beiden Punkte sehr eingehend und wies darauf hin, dass
verschiedene Interessen ins Spiel kommen, je nachdem der
Standpunkt des Konsumenten oder der des Geschéftsinhabers
beim Sonntagsladenschluss, der der Herrschaft oder des Dienst-
boten bei der Regelung der Freitage des letztern eingenom-
men wird. Was immer fiir Bestimmungen getroffen werden
mogen, wird es unvermeidlich sein, dass die einen oder andern
Interessen dadurch geschédigt werden, und da heisst es nur
untersuchen, ob der Nutzen, der erzielt wird, grosser sei als
der Schaden, der allenfalls gestiftet wird, ob das Gemeinwohl
dabei den Vorteil zieht. Der Referentin gehen die Bestim-
mungen den Sonntags-Ladenschluss betreffend nicht  weit
genug, und die anwesenden Frauen, die an der Diskussion
lebhaften Anteil nahmen, stimmten ihr in der Mehrzahl bei.
Die Wiinsche der Versammlung gehen dahin, es sollten an
Sonntagen (ausgenommen die Sonntage im Dezember) die
Liden génzlich geschlossen bleiben, mit Ausnahme der Pho-
tographengeschifte, Zeitungskioske, die bis 12 Uhr, und der
Verkaufslokale fiir Gewerbe, welche dem téglichen Bediirfnis
dienen (Milchgeschifte, Bickereien, Konditoreien, Bratwur-
stereien), die bis' 1 Uhr gedffnet sein sollen. . Dadurch wire



den Angestellten, wie den Geschiftsinhabern wenigstens der
ganze Nachmittag gesichert, was sicher nur zu begriissen
wire. Die Unannehmlichkeiten, die diese Bestimmungen ver-
ursachen konnten und im Anfang sicher verwrsachen wiirden,
sind nicht derart, dass sie nicht ertragen werden konnten,
und diirften gegeniiber den Vorteilen, die das neue Gesetz
so vielen bieten wiirde, kaum ins Gewicht fallen. Das Publi-
kum wiirde sich schnell an die veréinderte Sachlage gewdhnen,
sobald es weiss, dass es sich danach einzurichten hat. Wir
haben noch nie gehort, dass jemand am Sonntag in England
Hunger gelitten hitte, weil alle Lidden geschlossen sind.

§ 12 des Entwurfes, der die Freistunden der Dienstboten
rogelt, fand in seiner zweiten Hilfte keine Gmnade, so sehr
man, wie das allseitig betont wurde, mit dem Prinzip iiber-
einstimmte. Je der zweite Sonntagnachmittag wird jetzt schon
in den meisten Haushaltungen den Madchen freigegeben, aber
durch das Gesetz dazu verpflichtet werden, wie auch zu einem
Werktagnachmittag in der Zwischenwoche, das geht nicht an.
Eine Haushaltung ist kein Fabrikbetrieb, die Arbeit darin
ist viel mehr Storungen unterworfen, unregelmissiger. Da
taugt die Schablone nichts. Was in einer Haushaltung, wo
mehrere Dienstboten gehalten werden, ganz gut geht, ist
einfach unméglich in einer grossen- Haushaltung mit kleinen
Kindern, wo nur ein Diensthote ist und die Frau vielleicht
noch einen Beruf betreibt. Hs ist sehr zu begriissen, dass
das Gesetz Bestimmungen zum Schutze der Dienstboten auf-
stellt; denn noch gibt es viele Hausfrauen, die ihre Médchen
in unverantwortlicher Weise ausniitzen. Nur muss eine solche
Bestimmung allgemein gehalten sein, dass sie auch wirklich
in allen Verhéltnissen anwendbar ist. Wir glauben, mit der
Fassung, wiesie nun vorliegt, sei das Richtige getroffen worden.

Zum Schlusse wurde beschlossen, in einer Eingabe an
den Kantonsrat zu Handen der Kommission die Wiinsche der
Versammlung niederzulegen und eine Kommission mit der
Redaktion derselben zu betrauen.

wurde, lautet wie folgt:

Hochgeachtete Herren!

Bei der grossen Wichtigkeit, die das zur Beratung bei
Thnen vorliegende Gesetz iiber die dffentlichen Ruhetage auch
fiir die Familie, also in erster Linie fiir die Hausfrauen hat,
haben viele derselben zuerst in kleineren und grisseren Krei-
sen, endlich in einer 6ffentlichen Versammlung sich eingehend
mit der Frage beschiftigt, die einzelnen Paragraphen grind-
lich beleuchtet und beraten und wenden sich nun an Sie,
hochgeachtete Herren, mit der Bitte, im Schosse Threr Kom-
mission auch die Stimmen der Frauen zu horen, ihre Binwiirfe
und Vorschlége zu priifen und eventuell zur Geltung zu bringen.

Es richten sich die Abidnderungswiinsche der Frauen
einzig gegen die §§ 7, 8, 9, 12 und zwar folgendermassen:

§ 7, Alinea 2 heisst im Entwurf:

An den -tibrigen 6ffentlichen Ruhetagen diirfen Verkaufs-
geschiifte und Magazine von 10!/2 Uhr vormittags bis 12 Uhr
mittags, an den Sonntagen im Dezember mit Ausnahme des
ersten Weihnachtstages und am Neujahrstage bis abends
8 Uhr offen gehalten werden.

Dagegen wiinschen wir die Fassung:

§ 7, Alinea 2. An den iibrigen offentlichen Ruhetagen
sollen Verkaufsgeschiifte und Magazine génzlich geschlos-
sen bleiben, mit Ausnahme der Sonntage im Dezember usw.

§ 8. Coiffeurgeschifte sind am Karfreitag, Ostersonntag,
Pfingstsonntag, eidgenossischen Bettag und ersten Weihnachts-
tag génzlich, an den ibrigen Ruhetagen von vormittags
11 Uhr an geschlossen zu halten.

Wogegen wir wiinschen: von vormittags 29 Uhr
an geschlossen zu halten.

Alinea 2 méochten wir ebenfalls abéndern und zwar so:
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Photographengeschéfte und Zeitungskioske . . . diirfen da-
gegen an den iibrigen Ruhetagen von 10!2 bis 1 Uhr
mittags gedffnet bleiben.

§ 9. Verkaufslokale fiir Gewerbe, welche dem téiglichen
Bediirfnis dienen, wie Milchgeschiifte, Bickereien, Konditoreien,
Metzgereien und Bratwurstereien diirfen offen gehalten wer-
den am Karfreitag, Ostersonntag, Pfingstsonntag, eidgendssi-
schen Bettag und ersten Weihnachisfeiertag bis vormittags
9 Uhr, an den {ibrigen Ruhetagen ausserdem von 5-8 Uhr abends.

§ 9 wiinschen wir dahin abgeéndert:

Verkaufslokale fiir Gewerbe, welche dem téglichen Be-
diirfnis dienen, wie Milchgeschifte, Biackereien, Konditoreien,
Metzgereien und Bratwurstereien diirfen offen gehalten werden
am Karfreitag, Ostersonntag, Pfingstsonntag, Bettag und am
ersten Weihnachtstag bis morgens !9 Uhr und von
10%2 bis 1 Uhr mittags, ebenso an allen iibrigen Sonn-
tagen; doch ist an diesen Tagen das Austragen von solchen
Waren gestattet, die zum unmittelbaren Gebrauch bestimmt
sind bis 1 Uhr mittags.

Wir schlagen alle diese Verénderungen nur vor, getragen
von dem Gedanken, den Beteiligten eine wirkliche Sonntags-
ruhe zu verschaffen, ihnen die Moglichkeit des Kirchenbesuches
zu gewdhren, der entschieden zum Volkswohl beitrigt, sowie
einen Tag in der Woche, der wirklich alle Familienglieder
vereint und ibhnen einen gemeinschaftlichen Feiertag ermdg-
licht. Die Tragweite unserer Forderungen ist uns vollkommen
klar in bezug auf die daraus entstehenden etwaigen Unbe-
quemlichkeiten fiir die Konsumenten; wir glauben aber, dass
bei einigem guten Willen und der FErkenntnis, um was es
sich handelt, dieselben bald iiberwunden sein werden, wie
das Beispiel anderer Léinder und auf dem Lande wohnender
Familien zeigt. Was den Ausfall der Einnahmen fiir die Ge-
schifte betrifft, so ist derselbe, nach Aussage vieler Beteiligter,
von keiner Bedeutung gegeniiber dem moralischen Gewinn
fiir Familie und Haus, also dem Gemeinwesen.

Bei § 12 betonen wir von vorneherein moglichst ein-
dringlich, dass wir mit dem darin zum Ausdruck kommenden
Prinzip vollkommen einverstanden sind und weisen darauf
hin, dass in den meisten Haushaltungen der Mitglieder unserer
verschiedensten Vereine danach gelebt wird, wihrend wir
gegen die Ausfihrung in der vorgeschlagenen Weise ener-
gisch protestieren, da wir dieselbe fiir die meisten biirger-
lichen Haushaltungen als absolut unmoglich erachten. —
Wir erlauben uns daher, Ihnen folgende Fassung dieses
Paragraphen vorzuschlagen, der so gewiss allen billigen
Forderungen der Bediensteten entspricht, aber auch den
Lebensverhéltnissen der Herrschaften Rechnung trigt:

§ 12. Die Hausbediensteten sind an allen 6ffentlichen
Ruhetagen moglichst zu entlasten. Ein halber Tag mindestens
in der Woche, der vorzugsweise auf den Sonntag verlegt
werden sollte, muss nach freier Uebereinkunft und vorheriger
Regelung der Dienstzeit durch Dienstvertrag frei gegeben
werden.

Damit, hochgeachtete Herren, legen wir Ihnen vor, was
eine Anzahl von Frauen nach reiflicher Ueberlegung und
Beratung der Sache nach allen Seiten hin als wiinschbar und
annehmbar gefunden haben zur FErreichung einer wirk-
lichen Sonntagsruhe und damit verbundener Wohlfahrt
des ganzen Volkes.

Ziirich, den 25. Februar 1905.

Fiir die Sektion Ziirich des Schweiz. Gemeinnitz. Frauenvereins,

Die Priisidentin:

sig. Frau E. Coradi-Stahl.

Die Schriftfiihrerin:
sig. Frau C. Stocker-Cavieziel.

Die Kommission:

sig. Frau Raln-Biirlocher.

sig. Frl. Klara Honegger.



	Zürcherisches Ruhetagsgesetz

